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Lebenslauf zu der Vorlage (GV Ziero/18/13016)

Beschluss zur Neufassung der Satzung über die Benutzung des 
bewirtschafteten Strandbereiches der Gemeinde Zierow

Beschlüsse:
10.01.2019 Finanzausschuss der Gemeinde Zierow

Es kommt zu einer Diskussion, welches Bußgeld bei Nichtzahlung der 
Strandbenutzungsgebühr erhoben werden soll. Die Finanzausschuss-Mitglieder einigen sich 
auf 10,00 €. Ebenso wird darüber diskutiert, ob die Aufstellung von Strandkörben, die nicht 
von der Gemeinde aufgestellt werden, wieder mit aufgenommen werden soll. Man einigt 
sich, dass der Passus § 4 Abs. 1 dahingehend wieder ergänzt werden soll, allerdings nur für 
Gewerbliche. Eine private Aufstellung von Strandkörben soll nicht mit aufgenommen werden. 

Beschluss:
Der Finanzausschuss der Gemeinde Zierow empfiehlt folgende Beschlussfassung: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt die Neufassung der Satzung über 
die Benutzung des bewirtschafteten Strandbereiches der Gemeinde Zierow, nebst den 
vorgenannten Änderungen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 7
davon anwesend: 5
Zustimmung: 5
Ablehnung: 0
Enthaltung: 0
Befangenheit: 0

30.01.2019 Gemeindevertretung Zierow

 
 


